
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

RS Vwgh 1993/5/13 91/06/0007
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 13.05.1993

Index

L37157 Anliegerbeitrag Aufschließungsbeitrag Interessentenbeitrag
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L82000 Bauordnung

L82007 Bauordnung Tirol

001 Verwaltungsrecht allgemein

40/01 Verwaltungsverfahren

Norm

AVG §56;

AVG §68 Abs1;

BauO Tir 1974 §31 Abs1;

BauO Tir 1989 §31 Abs3;

BauRallg;

VwRallg;

Rechtssatz

Aus einem - wenngleich rechtskräftigen - Baubewilligungsbescheid kann nicht auf eine bestimmte Widmung

geschlossen werden. Grundlage bleibt weiterhin die im gültigen Flächenwidmungsplan augewiesene Widmung.

Schlagworte

Grundsätzliches zur Rechtmäßigkeit und zur Rechtsverletzungsmöglichkeit Rechtskraft Umfang der Rechtskraftwirkung

Allgemein Bindung der Behörde
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